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Gemeinde Rastede
Der Bürgermeister

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage-Nr.: 2006/183
freigegeben am 24.10.2006

Stab Datum: 24.10.2006
Sachbearbeiter/in: Henkel, Günther

Beschluss über die Vertretung für den Ratsvorsitz

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium
Ö 07.11.2006 Rat

Beschlussvorschlag:

1. Der/die erste Vertreter/Vertreterin der oder des Ratsvorsitzenden ist das Ratsmitglied .... .

2. Der/die zweite Vertreter/Vertreterin der oder des Ratsvorsitzenden ist das Ratsmitglied .... .

Sach- und Rechtslage:

Nach § 43 Abs. 2 NGO beschließt der Rat über die Vertretung der Ratsvorsitzenden oder des
Ratsvorsitzenden. Eine Wahl ist gesetzlich nicht vorgesehen. Da weder in der NGO noch in
der Hauptsatzung die Regelung enthalten ist, dass die stellvertretenden Bürgermeister/-innen
oder sonst irgendein/-e Funktionsträger/-in gleichzeitig die Vertretung für den Ratsvorsitz
wahrnehmen, ist eine besondere Beschlussfassung erforderlich.

Durch den von der Verwaltung formulierten Beschlussvorschlag wird vorgeschlagen, das der
oder die Ratsvorsitzende zwei Vertretungen erhält. Eine Abweichung hiervon ist möglich.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlagen:

keine


